
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/3/23 3Ob530/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1983

Norm

ABGB §181 Abs3

Rechtssatz

Bei der Entscheidung darüber, ob die Weigerungsgründe der Mutter gerechtfertigt sind, ist mitzuberücksichtigen, daß

das Kind der Mutter wegen ihrer o ensichtlichen Verwahrlosung und ihres gesetzwidrigen und sittenwidrigen

Lebenswandels voraussichtlich auf lange Zeit nicht mehr anvertraut werden kann.

Entscheidungstexte

3 Ob 530/83

Entscheidungstext OGH 23.03.1983 3 Ob 530/83

Veröff: EvBl 1983/125 S 464
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